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¢ Hansestadt
Bremen

Beforderung von unversteuerten Tabakwaren
melden

:

Wenn Sie unversteuerte Tabakwaren befordern wollen, bendétigen Sie eine Erlaubnis und
mussen sich fur das EDV-gestiitzte Beforderungs- und Kontrollsystem (Excise Movement
and Control System — EMCS) registrieren.

Basisinformationen

Befordern Sie Tabakwaren, ohne dass diese bereits mit der Tabaksteuer belastet sind,
spricht man von einer ,Beférderung unter Steueraussetzung“. Ausgesetzt ist die Steuer,
solange sich die Tabakwaren auf dem Weg zu ihrem endgultigen Bestimmungsort
befinden, wo sie dann gegebenenfalls erhoben wird. Alternativ kbnnen die Tabakwaren
nach der Beférderung unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei verwendet oder unter
Steueraussetzung in ein Steuerlager aufgenommen werden.

Eine Beforderung unter Steueraussetzung ist in der Regel in den folgenden Féllen
maglich:

o Sie sind berechtigt, Tabakwaren innerhalb des deutschen Steuergebiets zu beférdern.
Moaglich ist die Beforderung

= in ein anderes Steuerlager. Ein Steuerlager ist ein vom Hauptzollamt
zugelassener Ort, an dem die Tabakwaren unter Steueraussetzung hergestellt,
bearbeitet, verarbeitet, gelagert, empfangen oder versandt werden drfen.

= in Betriebe, die die Tabakwaren steuerfrei verwenden durfen.

* an sogenannte Begunstigte, zum Beispiel auslandische Armeen, diplomatische
Missionen und konsularische Vertretungen.

= von Tabakwaren, die aus einem Land aufRerhalb der Européischen Union
(Drittland oder Drittgebiet) in das deutsche Steuergebiet eingefuhrt wurden und
an ein Steuerlager, an Verwender oder sogenannte Begunstigte weiterbeférdert
werden.

o Sie sind berechtigt, Tabakwaren innerhalb der Europaischen Union zu beférdern.
Dazu zahlen Beforderungen aus anderen, in andere oder Uber andere européische
Mitgliedstaaten.

o Sie sind berechtigt, Tabakwaren an einen Ort aul3erhalb der Européischen Union, also
in ein Drittland oder Drittgebiet zu beférdern.
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Voraussetzungen

Soweit Sie dazu verpflichtet sind, missen Sie die Beférderung elektronisch vorab tber die
EMCS-Anwendung melden.

Ablauf

Die Meldung der Beférderung missen Sie in der Regel elektronisch einreichen. Dazu
konnen Sie unter anderem das Online-Verfahren der Zollverwaltung nutzen:

o Rufen Sie die ,Internet-EMCS-Anwendung” (,IEA®) der Zollverwaltung auf und folgen
Sie den Anweisungen zur Anmeldung.

o Klicken Sie auf der Startseite der Anwendung auf die Schaltflache ,Neuen Vorgang
anlegen®. Fugen Sie dem Vorgang das Formular ,e-VD" (elektronisches
Verwaltungsdokument) hinzu.

o Follen Sie das Formular ,Entwurf e-VD" aus und speichern Sie es. Folgen Sie
gegebenenfalls den Hinweisen zu fehlenden Angaben oder Unterformularen.

o Wahlen Sie die Option ,Signieren®, um die Meldung an lhr zustandiges Hauptzollamt
zu Ubermitteln.

o Die EMCS-Anwendung tberpruft automatisiert lhre Meldung.

o War die Uberpriifung Ihrer Meldung erfolgreich, erhalten Sie eine Nachricht in der
Internet-EMCS-Anwendung mit einer Zusammenfassung der Daten, die Sie
ubermittelt haben. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.

o Zusatzlich erhalten Sie eine Referenznummer zu dem EMCS-Vorgang (Administrative
Reference Code, ARC) sowie ein PDF-Dokument mit einer Auflistung der
Vorgangsdaten. Das ausgedruckte PDF-Dokument oder ein Handelspapier, aus dem
die Referenznummer hervorgeht, dient der Begleitung lhrer Waren.

o Hat der Empfanger nach Ankunft der Ware den Empfang im EMCS bestatigt, so wird
Ihnen die Nachricht ,Eingangsmeldung” zugestellt, gegebenenfalls zusammen mit
weiteren Informationen, zum Beispiel im Fall einer Beanstandung.

o Wenn Sie die Waren nicht versenden, sondern empfangen, missen Sie eine solche
Eingangsmeldung als Empféanger anlegen. Verwenden Sie dazu das Formular
~Eingangsmeldung® in der Internet-EMCS-Anwendung.

Alternativ kdnnen Sie bestimmte, vom Zoll zertifizierte Software nutzen, um eine
Beforderung unter Steueraussetzung anzumelden.

In manchen Fallen gibt es Ausnahmen von der Pflicht zur elektronischen Meldung der
Beforderung. Dann reichen Sie die Meldung schriftlich ein:

o Informieren Sie sich auf der Internetseite der Zollverwaltung Uber das sogenannte
Ausfallverfahren (Papierverfahren).

o Beachten Sie die Hinweise der Zollverwaltung zum jeweiligen Verfahren, zu den
Voraussetzungen und den bendtigten Formularen.

Zusténdig ist das Hauptzollamt, von dessen Bezirk aus Sie Ihr Unternehmen betreiben
oder, falls Sie kein Unternehmen betreiben, in dessen Bezirk Sie Ilhren Wohnsitz haben.
Wird Ihr Unternehmen von einem Ort auf3erhalb Deutschlands betrieben oder haben Sie
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keinen Wohnsitz in Deutschland, ist das Hauptzollamt ortlich zustandig, in dessen Bezirk
Sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.

Weitere Hinweise

Wenn Sie Tabakwaren unter Steueraussetzung beférdern wollen, missen Sie das den
Zollbehorden zur verbrauchsteuerrechtlichen Uberwachung melden. Die verschiedenen
Beforderungsschritte werden in einer Datenbank, dem EDV-gestitzten Beférderungs- und
Kontrollsystem fur verbrauchsteuerpflichtige Waren (EMCS, Excise Movement and Control
System), erfasst. Sollten bei der Beférderung Unregelmaliigkeiten auftreten, endet die
Steueraussetzung und die Tabakwaren missen versteuert werden.

Wenn Sie ausschlie3lich im deutschen Steuergebiet in Betriebe von Verwendern
befordern, gilt ein vereinfachtes Verfahren.

Mit entsprechender Zulassung des Hauptzollamtes kénnen Sie als Steuerlagerinhaber
oder registrierter Versender Tabakwaren ohne die Nutzung des elektronischen EMCS-
Verfahrens in einem vereinfachten Verfahren unter Steueraussetzung beférdern.

Benoétigte Unterlagen

o Es sind in der Regel keine Unterlagen erforderlich.

> bei Lieferung an sogenannte Begunstigte, zum Beispiel auslandische Armeen,
diplomatische Missionen und konsularische Vertretungen ist zuséatzlich eine Kopie der
Freistellungsbescheinigung mitzufihren (ausgestellt von dem Begiinstigten)

Zustandige Stellen

- Hauptzollamt Bremen

= (0421) 51540

(0421) 51541001

Konsul-Smidt-StralRe 29, 28217 Bremen
Website
poststelle.hza-bremen@zoll.bund.de

Formulare

o Online-Verfahren ,Internet-EMCS-Anwendung“ der Zollverwaltung

o Ubersicht iiber zertifizierte Software-Anbieter fiir das EMCS-Verfahren auf der
Internetseite der Zollverwaltung

o Informationen und Formulare zum Papierverfahren auf der Internetseite der

Zollverwaltung
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/hauptzollamt-bremen-10031
http://www.zoll.de
mailto:poststelle.hza-bremen@zoll.bund.de
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/EMCS/Internet-EMCS-Anwendung/internet-emcs-anwendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/EMCS/Teilnahme/Softwareanbieter/softwareanbieter_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steueraussetzung/Befoerderung-unter-Steueraussetzung/Papierverfahren/papierverfahren_node.html

Gebiihren | Kosten

Es entstehen keine Kosten fur die Entgegennahme der Meldung der Beftérderung.

Wenn Steuerbelange gefahrdet erscheinen, missen Sie unter Umstanden eine Sicherheit
fur die Beforderung gegenuber dem Hauptzollamt leisten. Bei Beférderungen in oder tber
andere Mitgliedstaaten ist immer eine Sicherheit zu leisten, die in allen Mitgliedstaaten
gultig sein muss.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

bei Versand: Abgabe der Meldung der Beférderung frilhestens 7 Tage vor Beginn der
Beforderung, in jedem Fall vor Beginn der Beférderung

bei Empfang: Abgabe der Eingangsmeldung unverziglich, spatestens 5 Werktage nach
Ankunft der Ware

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitung der technischen Anmeldung zur ,Internet-EMCS-
Anwendung“ (Kommunikationsstammdaten) dauert in der Regel 2 bis 4 Wochen.

Rechtsgrundlagen

o 88 10 bis 14 Tabaksteuergesetz (TabStG)
o 88 16 bis 30 Tabaksteuer-Durchfiihrungsverordnung (TabStV)

Weitere Informationen

o |Informationen zu Beférderungen unter Steueraussetzungen auf der Internetseite der
Zollverwaltung

o |Informationen zur Kontrolle der Beférderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren auf der
Internetseite der Europaischen Kommission

Aktualisiert am 31.01.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/tabstg_2009/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tabstv_2010/__16.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steueraussetzung/Befoerderung-unter-Steueraussetzung/befoerderung-unter-steueraussetzung_node.html
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/excise-duties/excise-movement-control-system_de

	 Beförderung von unversteuerten Tabakwaren melden 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Hauptzollamt Bremen

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


